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Was einem sofort auffällt, wenn man sich dem Thema nähert, ist die generelle Verwirrung, 
die in der Debatte über Umweltflüchtlinge herrscht, sowohl was deren tatsächliche Existenz 
und Anzahl, als auch was die Terminologie und mögliche rechtliche Schutzsysteme angeht. In 
einem Versuch, die Verwirrung ein wenig zu ordnen, sollen diese drei Punkte aufgenommen 
werden. Zunächst wird auf die Diskussion eingegangen, ob es ökologisch motivierte Flucht 
als solche überhaupt gibt, dann auf die Kontroverse um den Begriff des Umweltflüchtlings, 
und schließlich sollen einige Vorschläge präsentiert und evaluiert werden, die zum rechtlichen 
Umgang mit Umweltflüchtlingen gemacht wurden. 

 

I. Gibt es ökologisch motivierte Flucht? 

Die Frage, ob es „Umweltflüchtlinge“ gibt, ist bereits auf rein empirischer Basis umstritten. 
Eine „maximalistische“ Herangehensweise, hauptsächlich vertreten von Umweltforschern, 
konkurriert mit einem „minimalistischen“ Ansatz, für den vorwiegend Migrationsforscher 
eintreten.1 Exemplarisch für die kontrovers geführte Debatte stehen die von Norman Myers 
und Richard Black vertretenen Positionen. 

Der britische Ökologe Norman Myers ging seit Anfang der 90er Jahre von derzeit bereits 25 
Millionen Umweltflüchtlingen aus, deren Anzahl sich bis zum Jahr 2010 verdoppeln könne. 
Für die weitere Zukunft unter dem Einfluss des Klimawandels sagte er bis zu 200 Millionen 
Umweltflüchtlinge voraus. Nach Myers’ sehr weiter Definition sind Umweltflüchtlinge Men-
schen, die in ihrer Heimat aufgrund von Dürre, Bodenerosion, Wüstenbildung, Entwaldung 
und anderer Umweltprobleme sowie der damit verbundenen Probleme von Bevölkerungs-
druck und Armut keine gesicherte Lebensgrundlage mehr haben.2 Eine Unterscheidung zwi-
schen Binnenbewegungen und dem Überschreiten von Staatsgrenzen wird von ihm nicht ge-
zogen. 
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Die von Myers vorgebrachten Zahlen sind das Ergebnis seines speziellen deduktiven metho-
dologischen Ansatzes, die Prognosen zum Bevölkerungswachstum in den vom Klimawandel 
besonders bedrohten Entwicklungsländern mit den Voraussagen über die dort zu erwartenden 
negativen Umweltveränderungen zu kombinieren, um daraus Schlussfolgerungen für die zu 
erwartenden Flüchtlingsbewegungen zu ziehen. Myers geht dabei davon aus, dass die von den 
negativen Umweltfolgen betroffenen Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Umwelt-
flüchtlingen werden.3 

Myers’ Prognosen haben Eingang in viele offizielle Darstellungen gefunden. So wurden sie 
vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen, vom Weltklimarat und im Bericht Nicholas 
Sterns über die ökonomischen Implikationen des Klimawandels verwendet, auch wenn letzte-
rer zu Bedenken gibt, dass die Zahlen nicht überprüft worden sind.4 

Die Prognosen sind aber auch heftig kritisiert worden. Für die gegenläufige Extremposition 
steht der britische Migrationsforscher Richard Black, der bestreitet, dass es das Phänomen 
ökologisch motivierter Flucht oder Migration überhaupt gibt.5 Black stellt z.T. sogar schon 
die als Grund für die Migrationsbewegungen angegebenen negativen Umweltveränderungen 
in Frage; so bezweifelt er z.B., dass die vielzitierte Wüstenbildung in der Sahelzone überhaupt 
stattfindet und betont, dass Migration in dieser Region schon immer eine anerkannte Strategie 
gewesen sei, um unter den schwierigen Umweltbedingungen überleben zu können.6 Aber 
auch bei den Umweltproblemen, die er anerkennt, wie dem steigenden Meeresspiegel, betont 
Black, dass man aus den Vorhersagen zum künftigen Meeresspiegelanstieg nicht folgern kön-
ne, wie viele Menschen im Endeffekt ihre Heimat verlassen werden müssen, da mögliche An-
passungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden müssten.7 Entscheidend seien somit nicht 
die Umweltveränderungen an sich, sondern die Fähigkeit der verschiedenen Länder und Ge-
sellschaften, damit umzugehen.8 

In Zusammenhang damit steht sein Hauptkritikpunkt, nämlich dass Myers’ Prognosen der 
Multikausalität der untersuchten Migrationsbewegungen nicht genügend Rechnung tragen. 
Myers erkennt zwar an, dass neben Umweltdegradation auch andere Faktoren wie generelle 
Armut oder Bevölkerungsdruck eine Rolle spielen können, unterscheidet jedoch durch seine 
inklusive Definition von Umweltflüchtlingen nicht zwischen Umweltfaktoren als Hinter-
grundvariable und als unmittelbarem Auslöser der Migrationsbewegung.9 Wie der Hinweis 
auf mögliche Anpassungsmaßnahmen aber zeigt, hat z.B. die institutionelle Leistungsfähig-
keit und Leistungswilligkeit der betroffenen Staaten sowie deren Entwicklungs- und Sozialpo-
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litik einen erheblichen Einfluss darauf, ob Umweltfaktoren zu Migration führen oder nicht. 
Weitere Faktoren sind die individuellen Verhältnisse der betroffenen Menschen wie Alter, 
Bildungsstand oder die Frage, ob Migration in ihrer Gesellschaft eine traditionelle Bewälti-
gungsstrategie für Umweltveränderungen darstellt.10 Umweltfaktoren sind demnach nur ein 
Teil eines komplexen multikausalen Ursachengefüges und eng mit ökonomischen, sozialen 
und politischen Faktoren verbunden.11 Die Betonung der Multikausalität von Migrationsent-
scheidungen geht so weit, dass dem Konzept der ökologisch motivierten Migration jegliche 
Aussagekraft abgesprochen wird. Laut Black ist die Annahme von Umweltdegeneration und 
Naturkatastrophen „als Hauptursache erzwungener Vertreibung intellektuell nicht hilfreich 
und unseriös und in praktischer Hinsicht unnötig“.12 

Die unterschiedlichen Positionen in Bezug auf die Existenz ökologisch motivierter Flucht 
können gut anhand des Beispiels kleiner Inselstaaten illustriert werden. 

Keine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Umweltflüchtlinge kommt ohne einen Hinweis 
auf die Bewohner kleiner Inselstaaten aus. Diese werden seit Jahren als die ersten „offiziellen 
Klimaflüchtlinge“13 dargestellt, ausgelöst durch Ereignisse wie die Entscheidung Papua Neu-
guineas, eine Atollinselgruppe mit ungefähr 1000 Bewohnern zu evakuieren, die vom Wasser 
überspült wird, oder das von südpazifischen Inselstaaten wie Kiribati oder Tuvalu mit Neu-
seeland verhandelte Abkommen über die jährliche Aufnahme von derzeit 75 Immigranten. 

Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass ein lokaler Anstieg des Meeresspiegels in dieser Pazi-
fikregion wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen wurde und dass das Untergehen und 
Neuentstehen von Inselteilen ein natürlicher Prozess sei, der immer schon stattgefunden habe. 
Nun aber würden sensationsgierige Medien und an internationaler Hilfe interessierte Regie-
rungen kleiner Inselstaaten die Migranten fälschlicherweise als Klimaflüchtlinge ausgeben. 

Tatsächlich war die Wirtschaft kleiner Inselstaaten wie Tuvalu schon immer strukturell auf 
die Migration einiger ihrer Bewohner angewiesen, die Geld nach Hause schicken. So ist auch 
das Abkommen, das Tuvalu und Kiribati mit Neuseeland geschlossen haben, kein Abkommen 
über Klimaflüchtlinge, sondern Teil eines Arbeitsprogramms. Um in Neuseeland aufgenom-
men zu werden, müssen die Immigranten im Alter zwischen 18 und 45 sein, Englisch spre-
chen und eine Wohnstätte sowie ein Arbeitsangebot nachweisen können.14 Die Menschen, die 
jetzt emigrieren, sind also weniger Klimaflüchtlinge als Wirtschaftsmigranten. 
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Es ist jedoch auch so, dass viele Inselstaaten derzeit mit schweren Umweltproblemen zu 
kämpfen haben, auch wenn viele davon hausgemacht sind.15 In Tuvalu z.B. hat in den letzten 
150 Jahren aufgrund der christlichen Missionierung, die die traditionelle Kontrolle des Bevöl-
kerungswachstums nicht mehr praktizierbar machte, eine Bevölkerungsexplosion von vorher 
konstant unter 2.500 Menschen auf nunmehr 11.000 Menschen stattgefunden. Der Wechsel 
von traditionellen Strohhütten zu Betonhäusern hat zum Raubbau an der Küste für Baumateri-
alien geführt, was die Insel nun anfälliger für Überschwemmungen macht. Zudem hat Tuvalu 
große Probleme, die durch den gestiegenen Import von Bedarfsgegenständen enorm gestiege-
nen Abfallmengen zu beseitigen. Dies bringt einen skeptischen Kommentator dazu, einen ein-
fachen Grund für den Wunsch der Tuvaluer zu nennen, die Insel zu verlassen: „Tuvalu 
sucks“.16 

Ganz so einfach sind die Dinge aber nicht. Denn auch wenn die Tuvaluer an der misslichen 
Lage ihrer Umwelt selbst schuld sein sollten, würden sie dennoch aus ökologischen Motiven 
fliehen, wenn sie deswegen die Insel verlassen müssten. Die Frage, wer Schuld an der Um-
weltzerstörung hat, würde nichts an ihrer Qualifikation als Umweltflüchtlinge ändern, wenn 
sie auch unter Umständen Auswirkungen auf die Zuweisung von Verantwortlichkeit für die 
Folgen der Umweltflucht haben könnte.  

Zudem ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Bewohner einiger kleiner Inselstaaten tatsächlich 
zu Klimaflüchtlingen werden. In seinem dritten Sachstandsbericht von 2001 hat der Weltkli-
marat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) einen Meeresspiegelanstieg bis 
2100 um neun bis 88 cm vorhergesagt. In seinem neuesten Sachstandsbericht von 2007 
spricht der Weltklimarat zwar „nur noch“ von 18 bis 59 cm; dies liegt jedoch nur an Unsi-
cherheiten über die Berechnung der Schmelzgeschwindigkeit von Eisgletschern.17 Neueste 
Untersuchungen des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung ergeben jedoch, dass 
Ausmaß und Geschwindigkeit des Meeresspiegelanstiegs durch den Weltklimarat unterschätzt 
wurden, da die Gletscher noch viel schneller schmelzen als gedacht. In fünf kleinen Inselstaa-
ten, die ausschließlich aus Atollen bestehen, würde ein Anstieg des Meeresspiegels um einen 
halben Meter bereits zur regelmäßigen Überschwemmung der Insel führen.18 

Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, die nach Richard Black das Entstehen von 
Umweltflüchtlingen verhindern würden, sind hier nicht wirklich umsetzbar, da den Inselstaa-
ten einerseits das nötige Kapital dafür fehlt und andererseits Anpassungsmaßnahmen wie 
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Schutzwälle oft praktisch überhaupt nicht machbar sind, da sie die Ökosysteme der Inseln 
komplett zerstören würden.19 

Der Fall der kleinen Inselstaaten zeigt somit, dass es im Endeffekt ökologisch motivierte 
Flucht geben wird, mit der umgegangen werden muss, aber er illustriert auch die Schwierig-
keiten der Abgrenzung zu anderen Migrationsmotiven und der angemessenen Verteilung von 
Verantwortlichkeit. 

 

II. Zum Begriff des „Umweltflüchtlings“  

Die internationale Debatte über Umweltflüchtlinge begann mit einer Studie des UN-
Umweltprogramms (UNEP) von 1985, die den Begriff des Umweltflüchtlings prägte und po-
pularisierte. Nach dieser Studie sind Umweltflüchtlinge „Menschen, die aufgrund einer deut-
lichen natürlichen und/oder menschengemachten Umweltveränderung, die ihre Existenz ge-
fährdete und/oder ihre Lebensqualität ernsthaft beeinträchtigte, gezwungen wurden, ihre tradi-
tionellen Lebensräume vorübergehend oder dauerhaft zu verlassen“.20  
 
Interessanterweise gibt es divergierende Deutungen der Gründe dafür, warum der Begriff zu 
dieser Zeit international populär wurde. Einerseits wird vermutet, dies sei eine Strategie der 
Industrieländer gewesen, um die Ursachen von Flucht und Migration entpolitisieren und ihrer 
Verantwortung zur Asylgewährung entgehen zu können. Nach dieser Meinung versuchten die 
entwickelten Länder mit der Schaffung des Umweltflüchtlingsbegriffs, anerkannte Flüchtlinge 
so umzuetikettieren, dass ihnen das Recht auf Asyl abgesprochen werden kann, indem Migra-
tion als Folge von Umweltzerstörung und nicht als Folge von politischen und sozialen Kon-
flikten angesehen wird.21 

Auf der anderen Seite wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass UNEP eines der weni-
gen UN-Programme ist, die in Afrika beheimatet sind, und dass die Prägung des Umwelt-
flüchtlingsbegriffs durch diese Institution auch im Interesse der Länder des Südens gelegen 
haben könnte.22 An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Diskussion um Umweltflüchtlinge 
seit den 1980er Jahren hauptsächlich innerhalb des Rahmens der Debatte um internationale 
Sicherheitspolitik geführt wurde. In dieser Argumentationslinie wurde Umweltdegradation als 
Ursache für gewalttätige Konflikte angesehen, die, obwohl zunächst auf die Länder des Sü-
dens beschränkt, durch die von ihnen produzierten „Flüchtlingsfluten“ auch Auswirkungen 
auf die Sicherheit der Länder des Nordens haben könnten.23 Die Übernahme dieser sicher-
heitspolitischen Perspektive durch die Entwicklungsländer gab diesen somit einen Hebel an 
die Hand, verstärktes Engagement der Geberländer in deren eigenem Interesse zu fordern. 
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Die Bedeutung des Umweltflüchtlingsbegriffs muss demnach vor dem Hintergrund des Nord-
Süd-Konflikts gesehen werden. Dem Norden könnte er zur Einschränkung seiner Hilfsleis-
tungen dienen, indem auf die Verantwortung der Entwicklungsländer für die bei ihnen statt-
findende Umweltzerstörung hingewiesen wird (ein Argument, das jedoch zumindest in Bezug 
auf den hauptsächlich von den Industriestaaten verursachten Klimawandel nicht überzeugt). 
Der Süden hingegen kann die drohenden Flüchtlingsströme als Druckmittel einsetzen, um 
umfassende Entwicklungshilfe von den entwickelten Ländern zu verlangen. Denn die Grund-
ursachen  ökologisch motivierter Flucht und Migration können nur durch eine internationale 
Politik angegangen werden, die auf eine generelle Verbesserung der Umwelt- und Lebensbe-
dingungen in den Entwicklungsländern zielt. 

Der Begriff des Umweltflüchtlings tauchte in der Folgezeit in einigen internationalen Doku-
menten auf, wie z.B. in der Agenda 21 von 1992, einem politischen Aktionsprogramm, das 
von den Staaten bei der UN Konferenz für Umwelt und Entwicklung verabschiedet wurde.  

Viele internationale Akteure, unter anderem das UN Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) 
und die Internationale Organisation für Migration (IOM), hingegen scheuen diesen Begriff, da 
die Bezeichnung von Menschen, die aus primär umweltbezogenen Gründen ihre Heimat ver-
lassen, als Umweltflüchtlinge angesichts des völkerrechtlich von der Genfer Flüchtlingskon-
vention von 1951 geprägten Flüchtlingsbegriffs als unpassend angesehen wird.24  

Die Genfer Flüchtlingskonvention in ihrer durch das Protokoll von 1967 geänderten Fassung 
definiert als Flüchtling im Sinne des Abkommens jede Person, die „aus der begründeten 
Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Lan-
des befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in 
Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will“. 

Umweltflüchtlinge fallen daher nicht unter den Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskon-
vention.25 Zwar ist vereinzelt versucht worden, in diese Richtung zu argumentieren. So wurde 
vorgebracht, dass Umweltzerstörung, die von der Regierung eines Staates nicht verhindert 
oder gar noch gefördert wird, eine Form der Verfolgung darstellen könne. Auch finde diese 
„Verfolgung“ wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe statt, nämlich 
der Gruppe von Menschen, die sich gegen diese Umweltzerstörung nicht wehren könnten.26 

Diese Interpretation geht jedoch zu weit. Umweltzerstörung stellt nur dann eine „Verfolgung“ 
dar, wenn sie bewusst eingesetzt wird, um einer bestimmten bereits definierten sozialen 
Gruppe Schaden zuzufügen, oder wenn einer bestimmten Gruppe nach einer Naturkatastrophe 
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ronmental Law Journal 1998, 480, 501 ff., 521 ff. 
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absichtlich keine Hilfe geleistet wird.27 Um nicht in eine Zirkelschlusslogik zu verfallen, muss 
die verfolgte soziale Gruppe bereits vor der Verfolgung bestehen, d.h. sie kann nicht erst 
durch den Verfolgungsakt als solchen als Gruppe konstituiert werden. Dies ist aber der Fall, 
wenn man als soziale Gruppe all jene Menschen definiert, die sich gegen die Umweltzerstö-
rung, also gegen den Verfolgungsakt, nicht wehren können.28 Hinzu kommt, dass Klima-
flüchtlinge in der Zukunft wohl den größten Teil der Umweltflüchtlinge ausmachen werden, 
dass aber gerade der Klimawandel bislang hauptsächlich von den entwickelten Ländern des 
Nordens verursacht wurde. In den Entwicklungsländern des Südens, in denen die meisten 
Klimaflüchtlinge erwartet werden, würde sich der Klimawandel daher als Verfolgung durch 
fremde Staaten darstellen. Dies ist jedoch durch die Definition der Genfer Flüchtlingskonven-
tion eindeutig nicht erfasst. 

Dass Umweltflüchtlinge nicht in sein Mandat fallen, ist auch die Position des UNHCR. Der 
UNHCR hat zwar Anfang der neunziger Jahre einen Umwelttreuhandfonds und die Stelle ei-
nes Umweltkoordinators geschaffen, die sich jedoch nur mit den ökologischen Folgen von 
Massenflucht, nicht aber mit Umweltzerstörung als Fluchtursache beschäftigt.29 

Um Verwechslungen mit der rechtlichen Terminologie der Flüchtlingskonvention zu vermei-
den, verwenden weder der UNHCR noch die IOM daher den Begriff des Klimaflüchtlings. 
Sie sprechen stattdessen von „environmentally displaced persons“, die sie als „Persons who 
are displaced within their country of habitual residence or who have crossed an international 
border and for whom environmental degradation, deterioration or destruction is a major cause 
of their displacement, although not necessarily the sole one“ definieren.30 

Meiner Meinung nach erscheint es hingegen nicht unangebracht, den Ausdruck Umwelt-
flüchtling zu benutzen. Denn die Genfer Flüchtlingskonvention definiert den Begriff des 
Flüchtlings nur für ihren Anwendungsbereich, nicht jedoch für das gesamte Völkerrecht. 
Verwechslungen mit dem traditionellen Flüchtling unter dem Genfer Regime werden durch 
die Zusätze „Umwelt-“ oder „Klima“flüchtling ausgeschlossen. Der Begriff der „environmen-
tally displaced persons“ oder der auch genutzte Ausdruck der „environmental migrants“31 sind 
nicht trennscharf genug, da sie die Unterschiede zum einen zwischen Menschen, die mehr 

                                                            

27
 Siehe Castles, Fn. 8, 8; Lopez, Fn. 25, 384 f und Carly Marcs, Spoiling Movi’s River: Towards Recognition of 
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rung als eigenständige soziale Gruppe anzusehen seien. Mit Bezug auf den Klimawandel führt das jedoch dazu, 

dass ganze Nationen kleiner Inselstaaten als „soziale Gruppe“ angesehen werden müssten. Zudem stellt feh-

lende politische Macht kein zur Definierung einer sozialen Gruppe erforderliches „unabänderliches Merkmal” 

dar. 
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 Biermann, Fn. 25, 24. 
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 Statement of Principles, in: Environmentally-Induced Population Displacements and Environmental Impacts 

Resulting from Mass Migration, UNHCR and IOM International Symposium, April 1996, 4. 
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progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are obliged to 

leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within 

their territory or abroad”. Siehe IOM, http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/2071 (15.02.09). 
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oder weniger „freiwillig“ migrieren und denen, die zum Verlassen ihrer Heimat aus Umwelt-
gründen gezwungen werden und zum anderen zwischen Binnenvertriebenen und Menschen, 
die eine internationale Grenze überqueren, nicht adäquat reflektieren. Angesichts der eminen-
ten Bedeutung von Definitionen für die Ausgestaltung von rechtlichen Regimen32 sollte eine 
terminologische Differenzierung stattfinden. 

Daher sollten als Umweltflüchtling all jene Menschen bezeichnet werden, die aufgrund von 
Umweltveränderungen gezwungen sind, ihr Land zu verlassen.33 Unter diese Kategorie wür-
den z.B. die Einwohner von Inselstaaten fallen, die aufgrund des steigenden Meeresspiegels 
von ihrer Insel fliehen müssen.34 Umweltvertriebene wären hingegen solche Menschen, die 
zwar auch aus Umweltgründen ihr Lebensgebiet verlassen mussten, sich jedoch noch in ihrem 
Heimatland befinden, wie z.B. Menschen, die wegen der Überflutungen in Bangladesch wei-
ter ins Landesinnere fliehen müssen. Sowohl Umweltflüchtlinge als auch Umweltvertriebene 
sind besonders schutzbedürftig und verlangen daher die Erarbeitung spezieller internationaler 
Schutzmechanismen.35 

Umweltmigranten schließlich wären Menschen, die zwar auch ausgelöst durch Verschlechte-
rungen der Umwelt, aber auch aus anderen Gründen und im Wesentlichen freiwillig ihr Land 
oder ihre Region verlassen.36 Sie ähneln der von UNHCR und IOM verwendeten Kategorie 
der „voluntary migrants“, also „Persons who for economic, social, cultural, personal or other 
reasons leave voluntarily the country of their habitual residence. They include poverty mi-
grants in search of (better) economic and social opportunities”.37 Beispiele bieten die Ein-
wohner von Tuvalu, die derzeit auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen nach Neu-
seeland emigrieren. Die Bezeichnung ist deskriptiv, da an sie nicht die Anforderung eines 
speziellen internationalen Schutzregimes geknüpft wird. 

 

 

                                                            

32
 Castles, Fn. 8, 9. 

33
 Grund dafür können plötzliche („sudden onset“) Umweltkatastrophen oder allmählich einsetzende („slow 

onset“) Umweltverschlechterung sein, die eine solche Intensität erreichen, dass ein Verbleiben nicht mehr 

möglich ist. Siehe Tracey King, Environmental Displacement: Coordinating Efforts to Find Solutions, 18 George-

town International Law Review 2006, 543, 547ff., 556. 
34

 Die Feststellung, dass jemand gezwungen ist, seinen Heimatstaat zu verlassen, ist nicht immer so einfach zu 

treffen wie im Fall der Bewohner überfluteter Inselstaaten. So ist denn auch ein weitverbreitetes Argument 

gegen die Bezeichnung als Umweltflüchtlinge, dass die betroffenen Menschen im Prinzip weiterhin die Unter-

stützung ihres Heimatlandes genießen. Auf die Hilfe des Heimatlandes zu hoffen, dürfte jedoch in vielen Fällen 

schwerwiegender Umweltdegradierung in Entwicklungsländern illusorisch sein. Im Endeffekt wird die Einord-

nung wohl rein faktisch vorgenommen werden müssen: Umweltflüchtling ist, wer aufgrund umweltbezogener 

Ursachen eine internationale Staatsgrenze überquert hat. Dies ist sicherlich problematisch, aber trotzdem dem 

definitorischen Einheitsbrei der „environmentally displaced persons“ vorzuziehen. 
35

 Suhrke, Fn. 1, 482 ff; King, Fn. 33, 551. 
36

 Umweltmigranten emigrieren somit proaktiv im Unterschied zu Umweltflüchtlingen oder Umweltvertriebe-

nen, die keine andere Wahl haben. Eine Abgrenzung wird oft schwierig zu treffen sein, ist aber notwendig, um 

den Kreis der konkret Schutzbedürftigen einzugrenzen. Siehe King, Fn. 33, 555, sowie Diane Bates, Environ-

mental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change, 23 (5) Population and Envi-

ronment 2002, 465, 473. 
37

 Statement of Principles, Fn. 30, 4. 
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III. Vorschläge zum Umgang mit Umweltflüchtlingen und Umweltvertriebenen 

Im Folgenden sollen einige Vorschläge, die bislang zum Umgang mit Umweltflüchtlingen 
und Umweltvertriebenen gemacht wurden, vorgestellt werden. 

1. Koordinationsmechanismus 

Ein Weg, Umweltflüchtlingen und Umweltvertriebenen Schutz zu bieten, ohne ein neues völ-
kerrechtliches Instrument verhandeln zu müssen, wäre die Einrichtung eines Koordinations-
mechanismus, der die Aktivitäten der Organisationen, die gegenwärtig mit einzelnen Aspek-
ten des Schutzes von Umweltflüchtlingen befasst sind, zusammenbringen würde. 

So wurde die Einrichtung eines „International Coordinating Mechanism for Environmental 
Displacement“ vorgeschlagen, wobei unter displacement hier wieder sowohl interne Vertrei-
bung als auch grenzüberschreitende Flucht gemeint ist.38 Dieser Mechanismus, der institutio-
nell nur aus ein paar Mitarbeitern bestehen müsste, würde die Arbeit von UNEP, UNDP, 
IOM, UNHCR und des UN Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in die-
sem Bereich koordinieren. So würde die Frage der Prävention hauptsächlich vom Umwelt-
programm UNEP behandelt, das UNDP würde sich um die Verbesserung der Anpassungska-
pazitäten in den betroffenen Ländern kümmern, das Büro für die Koordinierung humanitärer 
Angelegenheiten wäre für die Leistung humanitärer Hilfe an Umweltvertriebene und –
flüchtlinge zuständig, UNEP würde versuchen, die negativen Auswirkungen von Flüchtlings-
lagern auf die Umwelt des Gaststaates gering zu halten, und IOM und UNHCR würden sich 
um die Wiederansiedlung und Umsiedlung von Umweltvertriebenen und –flüchtlingen bemü-
hen. 

Der vorgeschlagene Koordinationsmechanismus hat Vorteile; so wäre seine Einrichtung mög-
lich, ohne dass ein detaillierter völkerrechtlicher Vertrag über Umweltflüchtlinge und –
vertriebene ausgehandelt werden müsste. Es ist jedoch fraglich, ob die genannten Institutionen 
ohne ein ausdrückliches Mandat gewillt wären, ihre knappen Ressourcen verstärkt diesem 
Problem zu widmen. Zudem garantiert die Einrichtung eines Koordinationsmechanismus den 
Betroffenen keine rechtlich gesicherte Stellung; sie befänden sich weiterhin im völkerrechtli-
chen Niemandsland. 

2. Erweiterung der Genfer Flüchtlingskonvention 

Um rechtlich gesicherten Schutz für Umweltflüchtlinge zu erreichen, könnte man daran den-
ken, die Definition der Genfer Flüchtlingskonvention um Umweltflüchtlinge zu erweitern 
oder ein entsprechendes Zusatzprotokoll zur Genfer Konvention zu verabschieden. Dabei ist 
jedoch zu bedenken, dass die Definition der Genfer Konvention, die in ihren wesentlichen 
Elementen seit über 50 Jahren besteht und um die sich ein komplexes institutionelles Gefüge 
gebildet hat, nicht so leicht zu ändern sein wird.  

Zum einen sind die Staaten, die heute zumeist eine restriktive Asylpolitik verfolgen, nicht 
gewillt, eine neue Flüchtlingsgruppe, deren Anzahl nach den Schätzungen Norman Myers’ 
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 King, Fn. 33, 559 ff. 
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bereits heute die der traditionellen Flüchtlinge übersteigt, in die Kategorie der Schutzberech-
tigten aufzunehmen.39  Zum anderen könnte eine Neuinterpretation der Flüchtlingskonvention 
zu einer Absenkung des Schutzniveaus für gegenwärtig anerkannte Flüchtlinge führen, da die 
bestehenden Institutionen wie der UNHCR mit der neuen Aufgabe überfordert wären.40 

In diesem Zusammenhang wird oft darauf hingewiesen, dass regionale Instrumente, die einen 
extensiveren Flüchtlingsbegriff beinhalten, wie die Konvention der Organisation für Afrikani-
sche Einheit zur Regelung der Probleme von Flüchtlingen in Afrika von 1969 und die nicht 
bindende mittelamerikanische Erklärung von Cartagena über Flüchtlinge von 1984, lediglich 
sehr niedrige Schutzstandards gewährleisten.41  

Schließlich würde eine Erweiterung der Flüchtlingsdefinition nicht das Problem der Umwelt-
vertriebenen lösen, die den bei weitem größten Teil der Menschen ausmachen, die aus Um-
weltgründen ihre Heimat verlassen mussten, da das Erfordernis der Überschreitung von 
Staatsgrenzen bestehen bleiben würde. Für Binnenvertriebene existiert kein bindender völker-
rechtlicher Schutzmechanismus. Die „Guiding Principles on Internal Displacement”42 des UN 
Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, die als Binnenvertriebene u.a. sol-
che Personen definieren, die aufgrund von natürlichen oder von Menschen verursachten Ka-
tastrophen ihren Wohnsitz verlassen mussten, ohne eine international anerkannte Staatsgrenze 
überquert zu haben, sind rechtlich unverbindlich. Und obwohl Binnenvertriebene seit 1975 in 
das Mandat des UNHCR fallen, schließt der UNHCR Opfer von Naturkatastrophen aus seiner 
Definition der Binnenvertriebenen aus und unterstützt diese nur in Ausnahmefällen.43 

Eine bloße Erweiterung der Genfer Flüchtlingskonvention um die Kategorie der Umwelt-
flüchtlinge würde die Binnenvertriebenen auch weiterhin ohne ein auf sie zugeschnittenes 
Schutzinstrument belassen. 

3. Multilaterale Konventionen 

Aus diesem Grunde und auch, um nicht in den alten institutionellen Strukturen zu verharren, 
die für die Lösung des Umweltflüchtlingsproblems als ungeeignet angesehen werden, haben 
verschiedene Autoren die Erarbeitung multilateraler Konventionen zum Umgang mit Klima-
flüchtlingen und –vertriebenen angeregt, die sich an Regimen aus anderen Bereichen des Völ-
kerrechts orientieren. 

 

 

                                                            

39
 Die Schätzungen von Myers könnten hier schädlich sein, da sie das Argument der möglichen „Überflutung“ 

der entwickelten Länder mit Umweltflüchtlingen glaubwürdig erscheinen lassen. Myers selbst benutzt dieses 

bedrohliche Bild, um seiner Forderung nach mehr Umweltschutz Nachdruck zu verleihen. Siehe Myers 2005, 

Fn. 2. 
40

 WBGU, Fn. 10, 222 ff; King, Fn. 33, 553 f. 
41

 WBGU, Fn. 10, 223; Cooper, Fn. 26, 495 ff; siehe auch Keane, Fn. 12, 216.  
42

 Abrufbar unter http://www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/idp_gp/idp.html (15.02.09). 
43

 Keane, Fn. 12, 217; Lopez, Fn. 25, 386. 
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a) Angelehnt an die Antifolterkonvention 

Als eine mögliche Lösung wird ein an die Antifolterkonvention von 1984 angelehntes interna-
tionales Abkommen vorgeschlagen.44 Im Sinne der Antifolterkonvention würde das neue Ab-
kommen nicht nur die Folgen der Umweltdegradierung, die Umweltflüchtlinge, regeln, son-
dern auch ihre Ursachen angehen. Nach der Antifolterkonvention haben die Mitgliedstaaten 
die Pflicht, wirksame Maßnahmen zur Verhinderung von Folter in ihrem Hoheitsgebiet zu 
treffen.45 Die neue Konvention würde Staaten in die Pflicht nehmen, Umweltverschlechterun-
gen, die zu Umweltflucht führen könnten, in ihrem Hoheitsgebiet zu verhindern. Die Konven-
tion würde weiterhin das non-refoulement Gebot des Artikel 3 der Antifolterkonvention auf-
nehmen und auf Umweltflüchtlinge anwendbar machen. Wie bei der Antifolterkonvention 
wäre der aufnehmende Staat jedoch nur auf temporärer Basis verpflichtet, den Umweltflücht-
lingen Schutz zu gewähren, nämlich nur solange, bis der Umweltflüchtling wieder sicher in 
sein Heimatland zurückkehren kann.  

Positiv an diesem Vorschlag ist, dass er praktisch umsetzbare Verpflichtungen der Entwick-
lungsländer vorschlägt, den Grundursachen ökologisch bedingter Flucht und Vertreibung zu 
begegnen. Insofern würde die neue Konvention einen Fortschritt gegenüber der Klimarah-
menkonvention und dem Kyoto Protokoll darstellen, die den Entwicklungsländern (noch) kei-
ne messbaren Verpflichtungen auferlegen. Hier liegt aber auch das Problem: Die neue Kon-
vention würde den Entwicklungsländern selber die Hauptverantwortung für die Verhinderung 
von Umweltflüchtlingen auferlegen. Dies ist einerseits geboten, wenn man sich an das Bei-
spiel von Tuvalu erinnert, wo die Inselbewohner selbst erheblich zur Umweltzerstörung bei-
tragen. Andererseits ist es aber unangemessen angesichts der Tatsache, dass die meisten Um-
weltflüchtlinge der Zukunft Klimaflüchtlinge sein werden, der Klimawandel durch die betrof-
fenen Staaten allein jedoch nicht verschuldet wurde und auch nicht aufzuhalten ist. Dieser 
Vorschlag ignoriert somit die internationale Verantwortungsdimension für Klimaflüchtlinge. 

Zudem erfasst er durch die Bezugnahme auf das non-refoulement Gebot nur Umweltflücht-
linge, nicht auch Umweltvertriebene, und durch die Betonung des bloß temporären Schutzes 
auch nur die Umweltflüchtlinge, bei denen die Chance besteht, dass sie in ihr Heimatland zu-
rückkehren können.  

b) Innerhalb des Klimaregimes 

Weiterhin sind Vorschläge gemacht worden, neue Konventionen unter dem Dach des Klima-
regimes zu erarbeiten, die sich speziell mit dem Problem der Klimaflüchtlinge und Klimaver-
triebenen befassen würden. 

Dies weist sofort auf einen Nachteil dieser Vorschläge hin: Angesichts der ohnehin vorherr-
schenden Verwirrung in Bezug auf Terminologie und Ausgestaltung des rechtlichen Schutzes 
ökologisch motivierter Flucht und Vertreibung scheint es nicht unbedingt angebracht, eine 
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 Dana Zartner Falstrom, Stemming the Flow of Environmental Displacement: Creating a Convention to Protect 

Persons and Preserve the Environment, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy Year-

book 2001, 1, 18 ff. 
45

 Artikel 2(1) Antifolterkonvention. 
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weitere Unterkategorie der Klimaflüchtlinge und –vertriebenen aufzumachen, die von anderen 
Umweltflüchtlingen und –vertriebenen abgegrenzt werden müssten. Dies gesagt, sollen nun 
kurz zwei Vorschläge vorgestellt werden, die neue Konventionen im Rahmen des Klimare-
gimes propagieren. 

1) Regionale Abkommen 

Der erste Vorschlag tritt für die Schaffung regionaler Kooperationssysteme unter dem Dach 
der Klimarahmenkonvention ein, nach denen Nachbarstaaten, die bereits geopolitische und 
wirtschaftliche Beziehungen zu den betroffenen Ländern haben, Hilfe für Klimavertriebene 
organisieren und Klimaflüchtlinge aufnehmen würden.46 

Dies wird als praktische Alternative zur Schaffung einer globalen Konvention propagiert, die 
von der internationalen Staatengemeinschaft die Übernahme von Verantwortung für Klima-
flüchtlinge fordern würde und daher in absehbarer Zeit nicht zu erreichen sei. Gegen diesen 
Ansatz sprechen jedoch Gerechtigkeitserwägungen: Auch wenn die tatsächliche Ausarbeitung 
eines internationalen Regimes zum Schutz von Klimaflüchtlingen und –vertriebenen und der 
damit einhergehenden Frage der Lastenverteilung höchstwahrscheinlich auf Widerstand der 
Staatengemeinschaft stoßen wird, ist es nicht nachvollziehbar, warum nur die geographisch 
nächstliegenden Staaten, die den Klimawandel nicht alleine zu verantworten haben, mit den 
Folgen belastet werden sollten. Dies widerspricht schon dem in der Klimarahmenkonvention 
verankerten Prinzip der gemeinsamen aber differenzierten Verantwortlichkeit,47 wonach die 
Staaten, die am meisten zum Problem beigetragen haben und die größten Kapazitäten aufwei-
sen, hauptsächlich für seine Behebung verantwortlich sein sollten. Dieser Vorschlag wäre 
demnach nur akzeptabel, wenn er ein Rückgriffsrecht der in Anspruch genommenen Nachbar-
staaten gegenüber der internationalen Staatengemeinschaft vorsehen würde. 

2) Klimaflüchtlingsprotokoll zur Klimarahmenkonvention 

Der zweite Vorschlag sieht vor, ein Zusatzprotokoll zur Klimarahmenkonvention zu schaffen, 
das die Existenz von Klimaflüchtlingen anerkennen, ihnen Schutz gewähren und ihre Umsied-
lung auf freiwilliger Basis gewährleisten würde.48 Es werden fünf Grundsätze genannt, auf 
denen das Protokoll aufbauen soll: Erstens der Fokus auf Umsiedlung statt auf temporärem 
Asyl, da Klimaflüchtlinge nicht in ihre Heimat zurückkehren könnten. Zweitens die langfris-
tige Planung von Programmen zur freiwilligen Umsiedlung der betroffenen Bevölkerungs-
gruppen. Drittens die Einräumung kollektiver Rechte, da das Klimaflüchtlingsregime nicht 
wie die Genfer Konvention auf Individuen, sondern auf regional definierte Gruppen wie Dör-
fer, Städte, Bezirke oder sogar, wie im Fall kleiner Inselstaaten, ganze Nationen zugeschnitten 
sein müsse. Der vierte Grundsatz ist die internationale Unterstützung nationaler Maßnahmen. 
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 Angela Williams, Turning the Tide: Recognizing Climate Change Refugees in International Law, 30 (4) Law and 

Policy 2008, 502, 517 ff. 
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 Art. 3.1 Klimarahmenkonvention. 
48

 Frank Biermann und Ingrid Boas, Für ein Protokoll zum Schutz von Klimaflüchtlingen – Global Governance zur 
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Da Klimaflüchtlinge im Prinzip die Unterstützung ihres Heimatstaates genießen, müsste das 
Klimaflüchtlingsprotokoll internationale Unterstützung und Finanzierung für nationale Hilfs- 
und Umsiedlungsmaßnahmen in Ländern, die Hilfe angefordert haben, vorsehen. Der fünfte 
Grundsatz ist schließlich die internationale Lastenverteilung. Um der größeren Verantwortung 
der Industrieländer für den Klimawandel Rechnung zu tragen, müssten diese nach dem Prin-
zip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeit höhere Kosten für den Schutz 
von Klimaflüchtlingen schultern. Zudem müsse das in der Klimarahmenkonvention veranker-
te Prinzip der Erstattung der vollen Mehrkosten Anwendung finden, d.h. dass die Entwick-
lungsländer diejenigen Kosten erstattet bekommen, die auf den Klimawandel zurückzuführen 
sind, nicht jedoch die, die sie z.B. durch nachlässigen Umgang mit ihrer Umwelt selbst zu 
verschulden haben. 

Nach dem Vorschlag würde das Klimaflüchtlingsprotokoll terminologisch und substantiell 
nicht zwischen Umweltflüchtlingen und Umweltvertriebenen unterscheiden, da es schwierig 
zu begründen sei, dass ein globaler Regelungsmechanismus Klimaflüchtlingen eine andere 
Rechtsstellung und Bezeichnung verleihe, je nachdem, ob sie eine Grenze überschreiten oder 
nicht. 

Bezüglich der konkreten Ausgestaltung des neuen Schutzmechanismus wird vorgeschlagen, 
dass ein Exekutivausschuss Verwaltungseinheiten wie Dörfer, Bezirke oder ganze Inseln auf 
Antrag des jeweiligen Staates hin in eine Liste über zukünftig umzusiedelnde Gebiete auf-
nehmen würde, was den betroffenen Menschen besondere Rechte und Unterstützung, ein-
schließlich für den Erwerb neuen Landes, garantieren würde. Zudem würden langfristige 
freiwillige Umsiedlungsprogramme mit internationaler Unterstützung organisiert. Die Be-
wohner kleiner Inselstaaten würden bei der Auswanderung und Integration in ihre neuen 
Gastländer unterstützt werden. Finanziert würden diese Maßnahmen durch einen neuen Fonds 
im Rahmen des Klimaregimes. 

Dieser Vorschlag hat den Vorteil, eine Lösung für eine internationale Lastenverteilung anzu-
bieten, die auf anerkannten Grundsätzen des Klimaregimes aufbauen würde. Zwar bestehen 
bei dem Prinzip der Erstattung der Mehrkosten oft Abgrenzungsschwierigkeiten, welche Kos-
ten auf den Klimawandel und welche auf lokale Umweltzerstörung zurückzuführen sind, dies 
sind jedoch praktische Umsetzungsprobleme, die die grundsätzliche Angemessenheit des 
Prinzips nicht in Frage stellen. 

Es erscheint jedoch nicht richtig, nicht zwischen Klimaflüchtlingen und Klimavertriebenen zu 
differenzieren, da das Überschreiten einer internationalen Grenze sehr wohl eine andere 
Rechtsstellung mit sich bringt. Während der Schutz von Umweltvertriebenen ein entwick-
lungspolitisches Problem ist und es „nur“ um internationale Unterstützung für nationale Maß-
nahmen geht,49 stellen sich bei der Überschreitung von Grenzen ganz andere Fragen, z.B. 
nach der Verpflichtung anderer Länder zur dauerhaften Aufnahme von Klimaflüchtlingen 
oder dem Rechtsstatus der Klimaflüchtlinge in diesen Ländern. 
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Letztere Frage stellt sich besonders akut im Falle der kleinen Inselstaaten, die von vollständi-
ger Überschwemmung bedroht sind. Der gerade vorgestellte Vorschlag geht wie die meisten 
anderen davon aus, dass die Bewohner kleiner Inselstaaten in das Gastland integriert wür-
den.50 Dies würde jedoch bedeuten, dass es für diese Menschen unmöglich wäre, als Volk mit 
eigener Sprach- und Kulturtradition bestehen zu bleiben. 

Menschenrechtliche Gesichtspunkte und solche der globalen Gerechtigkeit verlangen daher 
die Erarbeitung internationaler Instrumente zum Umgang mit diesen Menschen, die ihr Un-
tergehen als souveräne Nation verhindern. Dies stellt eine weitere Herausforderung an ein zu-
künftiges Schutzregime für Umweltflüchtlinge dar. 

                                                            

50
 Jedoch wird mit dem Hinweis auf die Ermöglichung des Erwerbs neuen Landes eine andere Alternative kurso-

risch aufgeworfen. 


